
 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM FREIBURG ● REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE 

REGIERUNGSPRÄSIDIUM STUTTGART ● REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN 

 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe verarbeitet in landesweiter Zuständigkeit im 
Rahmen von Aufnahme, Verteilung und Rückführung von Asylsuchenden im 
Rahmen des Asylverfahrens personenbezogene Daten. Für den Bereich des Auf-
enthalts und der Unterbringung von Asylsuchenden findet diese Datenverarbeitung 
im Rahmen des Betriebs von Erstaufnahmeeinrichtungen wie in den anderen Regie-
rungspräsidien ebenfalls statt. 

Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Mit diesen Hinweisen 
informieren wir Sie darüber, zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage 
wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, an wen Sie sich in datenschutzrecht-
lichen Fragen wenden können und welche Rechte Sie nach der DS-GVO haben.  

1. Wer ist verantwortlich für die Datenverarbeitung?  

Für alle vier Regierungsbezirke: 
Regierungspräsidium Karlsruhe  
Schlossplatz 1 – 3 
76131 Karlsruhe 
Telefon: 0721 926-0 
E-Mail: poststelle@rpk.bwl.de 

2. Wie erreichen Sie unsere Datenschutzbeauftragte bzw. unseren Daten-
schutzbeauftragten? 

Unsere Datenschutzbeauftragte bzw. unseren Datenschutzbeauftragten errei-
chen Sie postalisch über die unter Ziff. 1 angegebene Postanschrift oder unter 
folgender E-Mail-Adresse und Telefonnummer: 

E-Mail: Datenschutz@rpk.bwl.de 
Telefon: 0721 926-0 

3. Was sind der Zweck und die Rechtsgrundlagen der Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten? 

a) Zweck 

Wir verwenden die personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

 Aufnahme, Registrierung, Unterbringung, Aufenthalt, gegebenfalls wei-
tere Verteilung / Verlegung – innerhalb Baden-Württembergs, aber 
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auch in andere Bundesländer – und Rückführung im Rahmen des 
Asylverfahrens 

 Erfassung sicherheitsrelevanter Vorkommnisse 

 Öffentliche Gesundheitspflege 

 Gewährung und Erfassung von Leistungen zur Deckung Ihrer gesetz-
lich festgelegten Bedarfe, insbesondere Gesundheitsversorgung 

 Umsetzung der Schulpflicht 

 Beratung, Unterstützung und Förderung der freiwilligen Rückreise 

b) Rechtsgrundlagen 

Die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) 
DS-GVO, § 4 Landesdatenschutzgesetz (LDSG) sowie des Asylgesetzes 
(AsylG), des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), des Gesetzes über das 
Ausländerzentralregister (AZR-Gesetz), des Asylbewerberleistungsgeset-
zes (AsylbLG), der Dublin-III-Verordnung, der Eurodac-Verordnung, des 
Flüchtlingsaufnahmegesetzes Baden-Württemberg (FlüAG), der Aufent-
halts- und Asyl-Zuständigkeitsverordnung, des Bundesmeldegesetzes 
(BMG), des Datenaustauschverbesserungsgesetzes sowie des Schulge-
setzes für Baden-Württemberg (SchG). 

Sofern der von Ihnen vorgetragene Sachverhalt besondere Kategorien 
personenbezogener Daten, z.B. Angaben über Gesundheit, religiöse 
Überzeugung oder ethnische Herkunft enthält, stützen wir unsere Verar-
beitung zusätzlich auf Art. 9 Abs. 2 Buchstabe g) DS-GVO. 

4. Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet? 

Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten: 

 Vor- und Nachname, Titel 

 Geburtsname, -datum und -ort 

 Geschlecht 

 Familienstand 

 Staats- bzw. Volkszugehörigkeit 

 Religion 

 Augenfarbe, Körpergröße 

 Fähigkeit zum Lesen und Schreiben 

 Sprachkenntnisse 

 Schulpflicht 

 Inobhutnahme von Kindern 

 Alleinreisend oder nicht 

 Gesundheitsinformationen sowie Verwendung medizinischer (Hilfs-
)Mittel und pflegerischer Hilfeleistungen 

 Lichtbild 

 Aktueller und früherer Unterbringungsort, Details zu Unterbringung und 
Verpflegung sowie zu eingelagerten und ausgeliehenen Gegenständen 

 Stand im asyl- bzw. ausländerrechtlichen Verfahren, darin angefallene 
Vorgänge sowie behördliche Aktenzeichen und Inhalte von Behörden-
schreiben 

 Aufenthaltsstatus, Beschränkungen sowie Reiseerlaubnisse 
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 Nummer und Laufzeiten von Ausweisen, insbesondere auch die Fest-
stellung, ob deren Inhalt auf eigenen Angaben beruht 

 Details zu Verstößen gegen Hausordnungen, Ordnungs- und Straf-
recht, sonstige Vorkommnisse sowie Details zu Hausverboten 

 Zuständige Ausländerbehörde 

 Vertretungsberechtigte Personen (bspw. Bevollmächtig-
ter/Rechtsanwalt/Betreuer) 

 Ärzte, Hebammen und soziale Dienste, 

 Bezüge zu anderen Personen (bspw. Verwandte, Familienangehörige) 

 Absenderdaten von Bewohnerpost bei Zustellungsverfahren 

 Kontaktdaten (bspw. neue Anschrift, Mobilfunknummer) 

5. Woher stammen Ihre Daten? 

Wir verwenden vor allem die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei der 
Registrierung oder bei anderer Gelegenheit mitgeteilt haben oder die aus den 
von Ihnen mitgeführten Personal- und sonstigen Dokumenten ersichtlich sind. 
Darüber hinaus verarbeiten wir im Einzelfall auch weitere Informationen, die wir 
von anderen, mit ihrem asyl- oder ausländerrechtlichem Verfahren befassten 
Behörden / Kommunen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Übermitt-
lungsregelungen oder – mit ihrer Einwilligung – von medizinischem Personal 
bzw. von Behandlern erhalten haben oder uns im Wege der Postzuleitung mit-
geteilt worden sind. 

6. Wie verarbeiten wir diese Daten? 

Wir sind je nach Ihrem Aufenthaltsstatus zu bestimmten ausländerrechtlichen 
Maßnahmen sowie zur Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung Ihres Le-
bensunterhalts und Gesundheitsversorgung verpflichtet. Dazu müssen wir den 
maßgeblichen Sachverhalt umfassend aufklären. 

Ihre Daten legen wir in einer Akte ab; zudem erfassen, verwenden und spei-
chern wir diese auch elektronisch und verändern sie gegebenenfalls. 

7. Werden die personenbezogenen Daten weitergegeben? 

Die personenbezogenen Daten, die wir im Rahmen der gesetzlichen Verpflich-
tungen verarbeiten, geben wir nur dann an andere Stellen, Behörden oder Dritte 
weiter, wenn die Übermittlung gesetzlich zulässig ist oder Sie in die Übermitt-
lung eingewilligt haben. In Betracht kommen dabei insbesondere folgende Emp-
fänger:  

 Private Dienstleister für den Betrieb der Erstaufnahmeeinrichtungen, 
die dortige Essenversorgung und für Sicherheitsaufgaben 

 In den Erstaufnahmeeinrichtungen in der Sozial- und Verfahrensbera-
tung tätigte nichtstaatliche Organisationen 

 Andere Behörden (bspw. für die Unterbringung zuständige Regierungs-
präsidien, Sicherheitsbehörden, Einwohnermeldeämter, Ausländerbe-
hörden, Sozialbehörden, Arbeitsagenturen, Gesundheitsämter) 

 Ärzte, Kliniken, Apotheken 

 Schulen 

 Gerichte und Gerichtshilfe 
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 Archive 

 Rechnungshof 

 Landtag von Baden-Württemberg 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten erfolgt nur, soweit diese Daten 
zur Erfüllung der Aufgaben des jeweiligen Empfängers benötigt werden.  
 
Soweit es sich hierbei um nichtstaatliche Empfänger von Daten handelt, ist der 
Schutz der übermittelten personenbezogenen Daten durch Vereinbarungen des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe mit den Dienstleistern oder den sonstigen 
Empfängern oder durch entsprechende gesetzliche oder untergesetzliche Re-
gelungen gewährleistet. 

8. Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung personenbezogener Daten? 

Eine Pflicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten besteht nach den 
unter Ziff. 3 b) genannten Gesetzen. Ausgenommen hiervon sind Gesundheits-
daten. 
Wenn Sie Ihre Daten nicht mitteilen, kann sich dies unter Umständen nachteilig 
auf Ihr Asylverfahren auswirken oder zu Kürzungen bzw. dem Wegfall der Leis-
tungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz führen. 

9. Wie lange werden Ihre personenbezogenen Daten gespeichert? 

Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert und die Akten so 
lange aufbewahrt, wie dies zur Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben erfor-
derlich ist. 

Soweit – wie hier – keine besonderen Aufbewahrungsfristen festgelegt und kei-
ne kürzeren datenschutzrechtlichen Fristen zu beachten sind, werden die per-
sonenbezogenen Daten gemäß der Gemeinsamen Anordnung der Ministerien 
über die Verwaltung des Schriftguts der Behörden des Landes (AnO Schriftgut) 
im Regelfall 10 Jahre aufbewahrt und gespeichert. Die Frist beginnt mit Ablauf 
des Jahres, in dem der Vorgang rechtmäßig abgeschlossen worden ist, d.h. 
nach Abschluss Ihres Asylverfahrens bzw. Ihrem Verlassen der Bundesrepublik 
Deutschland. 

10. Welche Rechte haben Sie als betroffene Person? 

Nach der Datenschutzgrundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

a) Recht auf Widerspruch (Art. 21 DS-GVO) 

Soweit wir Ihre personenbezogenen Daten zur Wahrnehmung unserer öf-
fentlichen Aufgaben nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) DS-GVO verarbeiten, 
können Sie der künftigen Verarbeitung Ihrer Daten aus Gründen, die sich 
aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit widersprechen. Der Wi-
derspruch ist an die für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle (siehe 
Ziff. 1) zu richten. 

b) Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) 

Sie haben das Recht, von uns Auskunft darüber zu erhalten, ob und – 
wenn ja – welche personenbezogenen Daten wir von Ihnen verarbeiten. 
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Der Antrag ist bei der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle 
(siehe Ziff. 1) zu stellen. 

c) Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO) 

Sie können von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender perso-
nenbezogener Daten verlangen, sofern diese nicht (mehr) zutreffend sind. 
Bei unvollständigen Daten haben Sie – unter Berücksichtigung der Zwe-
cke der Verarbeitung – einen Anspruch auf Vervollständigung. Der Antrag 
ist bei der für die Datenverarbeitung verantwortlichen Stelle (siehe Ziff. 1) 
zu stellen. 

d) Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO) 

Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen können Sie die Lö-
schung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Die Anfrage ist an die 
für die Datenverarbeitung verantwortliche Stelle (siehe Ziff. 1) zu richten. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

Unter den in Art. 18 DS-GVO genannten Voraussetzungen können Sie 
von uns die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten verlangen. Die Anfrage ist an die für die Datenverarbeitung verant-
wortliche Stelle (siehe Ziff. 1) zu richten. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

Dieses Recht steht Ihnen nur bezüglich solcher personenbezogenen Da-
ten zu, welche Sie uns selbst bereitgestellt haben. Sie können danach ver-
langen, dass wir Ihre Daten Ihnen selbst in einem maschinenlesbaren 
Format zur Verfügung stellen oder diese an einen anderen Verantwortli-
chen übermitteln. Dieses Recht besteht jedoch nur, wenn Sie in die Da-
tenverarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a) oder Art. 9 
Abs. 2 Buchstabe a) DS-GVO) oder die Verarbeitung auf einem Vertrag 
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b) DS-GVO beruht und die Datenverarbei-
tung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

Dies gilt nicht, wenn die Verarbeitung der personenbezogenen Daten für 
die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Inte-
resse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe übertragen wurde (Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e) 
DS-GVO). Der Antrag ist bei der für die Datenverarbeitung verantwortli-
chen Stelle (siehe Ziff. 1) zu stellen. 

g) Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) 

Sofern die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwil-
ligung beruht, haben Sie das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit zu widerru-
fen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf-
grund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-
rührt. Der Widerruf ist an die für die Datenverarbeitung verantwortliche 
Stelle (siehe Ziff. 1) zu richten. 
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h) Recht auf Beschwerde (Art. 77 Abs. 1 DS-GVO) 

Wenn Sie Fragen oder Bedenken im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten haben, können Sie das verantwortliche Regie-
rungspräsidium Karlsruhe postalisch oder per E-Mail kontaktieren. Dar-
über hinaus können Sie Ihr Anliegen auch der bzw. dem behördlichen Da-
tenschutzbeauftragten des Regierungspräsidiums Karlsruhe zukommen 
lassen. Die entsprechenden Adressen finden Sie unter Ziff. 2. 

Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir unseren Pflichten nicht oder nicht 
in vollem Umfang nachgekommen sind, können Sie unbeschadet ander-
weitiger Rechtsbehelfe eine Beschwerde erheben bei dem Landesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-
Württemberg (LfDI BW).  


